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  Hintergrund
Die bauliche Konzeption von Sanitärbe-
reichen in Krankenhäuern spielt nicht 
nur für das persönliche Wohlbefinden 
der Patienten während ihres Kranken-
hausaufenthaltes eine Rolle. Wie alle 
Sanitärinstallationen im Krankenhaus 
können auch Sanitärräume der Pati-
enten direkt zur Quelle nosokomialer 
Infektionen werden. Duschen können 
wassergetragene Erreger wie z. B. Pseu-
domonaden, ubiquitäre Mykobakterien 
und Legionellen beherbergen. Wasser-
hähne sind ebenfalls oft mit Pseudo-
monaden kolonisiert [1]. Wasserarma-
turen, Duschen und WC-Becken können 
durch ungünstiges Design, die Anord-
nung im Raum sowie geringer Raum-
größe zum Ausgangspunkt von Über-
tragungen vor allem von Enteritis-Viren 
oder Enterobacterales, einschließ-
lich Antibiotika-resistenter gram-
negativer Erreger werden. Abläufe, 
sowohl von Waschbecken als auch von 
Duschen, beherbergen eine Stagna-
tions-/Standortflora, die durch Biofilm-
bildung an den abwasserführenden 
Systemen anhaftet und wiederum durch 
Rückspritzer und Aerosolbildung bei 
entsprechend ungünstigem Design u. a. 
zur Quelle von Atemwegs-, Darm- und 
Wundinfektionen werden kann. Wasch-
becken können auch im Randbereich 
mit Mikroorganismen einschließlich 
multiresistenter Erreger kolonisiert sein 
und damit zur Verbreitung derartiger 
Erreger beitragen [2].

Die 2020 veröffentlichte KRINKO- 
Empfehlung zu den Anforderungen der 
Hygiene an abwasserführende Systeme 
in medizinischen Einrichtungen gibt 
bereits einen umfassenden Überblick 
zu Risiken und technischen Details zu 
sanitären Bauteilen im Krankenhausbe-
reich [3]. Im Folgenden werden daher 
die bestehenden Empfehlungen zusam-

mengefasst und um Hinweise u. a. im 
Hinblick auf das Mobiliar in Sanitärein-
heiten ergänzt. 

Auf die Anforderungen der Arbeits-
sicherheit an Nasszellen z. B. in Bezug 
auf die Rutschfestigkeit des Bodenbe-
lags, ausreichende Erreichbarkeit von 
Notrufknöpfen, die Anforderungen an 
die Trinkwasserinstallation und die 
Raumlufttechnik wird nicht detailliert 
eingegangen. Hier sind die geltenden 
Gesetze, Normen und sonstigen aner-
kannten Regeln der Technik sowie die 
Empfehlungen der Fachgesellschaften 
zu berücksichtigen. Hinsichtlich des 
Verbrühungsschutzes verweisen wir auf 
unsere Leitlinie von 2022 [4]. 

  Grundsätzliches 
Alle im Krankenhausbau verwendeten 
Materialien, die routinemäßig desin-
fizierend gereinigt werden müssen, 
sind vor dem Einbau auf Desinfektions-
mittelbeständigkeit gegenüber den im 
eigenen Haus verwendeten Desinfekti-
onsmitteln zu überprüfen. Dies gilt auch 
für Produkte, die mit antimikrobiellen 
Oberflächeneigenschaften beworben 
werden. Die Desinfektionsmittelbestän-
digkeit ist ggf. durch entsprechende 
Herstellergutachten zu belegen.

Nicht vermeidbare Zwischenräume, 
z. B. zwischen verschiedenen, festver-
bauten Sanitärmöbeln oder verschie-
denen Werkstoffen, müssen durch 
dafür geeignete Systeme (z. B. Dich-
tungen oder desinfektionsmittelbestän-
dige Dichtmasse) verschlossen werden. 
Leitungen sind vorzugsweise unter Putz 
zu legen.

 
  Raumgröße 

In Krankenhäusern und Rehakliniken 
muss grundsätzlich davon ausgegangen 
werden, dass Patienten aufgrund ihrer 
Erkrankung, durchgeführter Unter-
suchungen und operativer Eingriffe 
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halten. Erfahrungsgemäß sind hier 
wandmontierte WC-Becken ungeeignet. 
Bei Stand-WCs muss darauf geachtet 
werden, dass der wandseitige Abstand 
groß genug ist, um eine Reinigung des 
Zwischenraums einschließlich der 
Bodenfläche zu ermöglichen. 

Spülrandlose WC-Becken sind heute 
bei Neubauten von Gesundheitseinrich-
tungen Stand der Technik. Beim Design 
ist darauf zu achten, dass die Spülung 
zur Beseitigung der Ausscheidungen/
des Toilettenpapiers ausreichend stark 
ist, aber kein Verspritzen in die Umge-
bung erfolgt. 

Für die Toilettenbürste ist eine 
wandständige Halterung vorzusehen. 
Im Umfeld des WC-Beckens bevorratete 
Toilettenpapierrollen müssen in Halte-
rungen oder auf Ablagen außerhalb der 
Spritzbereiche gelagert werden. 

Dusch-WCs und Bidets können 
besonders leicht ein Reservoir für patho-
gene Mikroorganismen darstellen und 
zur Ausgangsquelle von Transmissions-
ereignissen werden [7]. Der Einbau bzw. 
die Verwendung in Gesundheitseinrich-
tungen sollte daher vermieden werden 
oder nur unter besonderer Berücksichti-
gung von Übertragungsrisiken inklusive 
Etablierung geeigneter Maßnahmen zur 
Transmissionsprophylaxe in Absprache 
mit einem Krankenhaushygieniker 
erfolgen. 

  Waschbecken
Die Nutzung von Waschbecken für Pati-
enten sollte grundsätzlich in Sitzpo-
sition möglich sein, d. h. es sollte auf 
Unterschränke bzw. Waschtisch-Un-
terschrank-Kombinationen verzichtet 
werden. Das Waschbecken muss ausrei-
chend groß und mit einer Einhebel-
mischarmatur (nach Möglichkeit wand-
montiert und ellenbogenbedienbar) 
ausgestattet sein. Der Bedienhebel sollte 
in alle Richtungen beweglich sein und 
sowohl die Einstellung der Strahlinten-
sität als auch der Temperatur erlauben. 
Das Auslaufstück bis zum Hahnaus-
lass sollte leicht abwärtsgerichtet sein. 
Seine Länge ist so zu bemessen, dass der 
Wasserstrahl nicht in die Siphonöffnung 
trifft [8]. Ein Überlauf ist nicht gestattet. 
Berührungslose Armaturen erwiesen 
sich in früheren Untersuchungen als 
Kontaminationsquelle und sollten in 
Sanitäreinheiten von Patientenzim-
mern aufgrund des Kontaminations-
risikos nicht verbaut werden [8]. Mitt-
lerweile gibt es aber neue Konzepte zur 
Vermeidung von Kontaminationsreser-

kungen mindestens eine barriere-
arme Nutzung von Wasch- und WC-Be-
cken mit pflegerischer Unterstützung 
möglich sein. Sofern der Duschbereich 
nicht ausreichend groß gestaltet werden 
kann, sollte geprüft werden, ob dieses 
Defizit durch Nutzung zu planender 
oder vorhandener zentraler Stations-
bäder ausgeglichen werden kann. In 
diesen sollte neben den barrierefrei 
zugänglichen Wasch- und WC-Becken 
der Duschbereich so bemessen sein, 
dass Patienten auch mit Mobilitätshilfen 
gewaschen und abgeduscht werden 
können. 

Im Rahmen von Bauplänen zu Neu- 
und Umbauten sollten für bauhygieni-
sche Gutachten die Wandansichten der 
Sanitärräume vorliegen.

  Zugang vom Patientenzimmer 
zum Sanitärbereich 
Der Zugang zum Sanitärraum erfolgt 
üblicherweise entweder vom Vorflur des 
Patientenzimmers oder von der Seite 
des innenliegenden Bettplatzes. Sani-
tärräume, die von zwei Zimmern her 
beidseitig zugänglich sind, sind heute 
für Neubauten obsolet.

Die Tür zum Sanitärraum kann je 
nach Platzangebot entweder als Schie-
betür oder als Schwingtür ausgeführt 
werden. Die Türen müssen grund-
sätzlich nach außen aufschlagen. Bei 
Schiebetüren ist die Aufhängeschiene 
zimmerseitig anzubringen. 

In Isolierzimmern mit Schleuse bzw. 
Vorraum soll der Zugang vom Zimmer 
her erfolgen und nicht in der Schleuse 
positioniert werden (Abb. 1, [6]). 

  Boden- und Wandausstattung
Der Sanitärraum sollte boden- und 
wandseitig vollflächig bis in 2  m Höhe 
gefliest oder mit einem durchgängigen, 
flüssigkeitsresistenten Boden- und 
Wandbelag ausgestattet sein. Neben den 
unter „Grundsätzliches“ beschriebenen 
Punkten gelten für die Oberflächenge-
staltung folgende Anforderungen:
 fugenarm,
 glatte Oberfläche der Wände und 

Böden,
 glatte und nischenarme Oberfläche 

der Sanitärkeramik.

  WC-Becken
Das WC-Becken ist immer mit einem 
Deckel auszustatten. Insbesondere in 
Zimmern für adipöse Menschen sind 
WC-Becken zu installieren, die den 
erhöhten Gewichtsbelastungen stand-

in Sanitärräumen auf Unterstützung 
durch bauseitige Ausstattungen (z. B. 
Haltegriffe) und Hilfestellung durch die 
Beschäftigten angewiesen sind. Zusätz-
liche körperliche Einschränkungen für 
Patienten ergeben sich aufgrund des 
Alters und der notwendigen Nutzung 
von Hilfsmitteln (z. B. Gehhilfen, Roll-
stuhl und Rollator). 

Normative Vorgaben zur Barrie-
refreiheit von Sanitärräumen sind in 
der DIN 18040-2 [5] enthalten. Unter 
Berücksichtigung der dort angegebenen 
Flächenmaße ergibt sich für diese Räu- 
me eine Mindestgröße von 2,95 × 2,25 m 
(6,64 m²). Folgende für die Fachplanung 
aus pflegerischer und hygienischer Sicht 
wichtige Faktoren werden normativ 
nicht berücksichtigt:
 Anordnung von Türen und Fenstern
 Lage von Heizkörpern
 Beidseitiger Abstand von WC-Ein-

heiten zu benachbarten Sanitär- 
einbauten und Wänden

 Abstand von benachbarten Sanitär- 
einbauten und Wänden zu Wasch- 
becken

 Wandflächen für die Aufhängung 
von Handtüchern 

 Nutzung von Duschstühlen

Unter Berücksichtigung der DIN sowie 
der aufgeführten fehlenden norma-
tiven Vorgaben sollte bei Neubauten und 
Sanierungen in Sanitäreinheiten für 
Patienten mit körperlichen Einschrän-

Abb. 1: Position des Zugangs zum 
Sanitärraum in Isolierzimmern (modifi-
ziert nach [6]).
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stabilen Kunststoffmaterial, sind zu 
bevorzugen. Grundsätzlich muss im 
Duschbereich aufgrund der unvermeid-
baren Rückstände von verwendeten Pfle-
geprodukten regelmäßig eine verstärkte 
mechanische Reinigung erfolgen. Dies 
betrifft insbesondere rutschhemmende 
Bodenflächen. 

Duschköpfe sollten über eine 
verstellbare Strahlregelung verfügen 
und müssen leicht zu reinigen sein. 
Regenduschen, die nicht anlassbezogen 
mit endständigen, bakteriendichten 
Wasserfiltern ausgestattet werden 
können, sollten nicht installiert werden. 
Die Aufhängung des Duschschlauchs 
soll oberhalb des Wasserzulaufs an der 
Wand angebracht sein. 

Armaturen mit selbstentleerenden 
Duschschläuchen sind nicht geeignet, 
da es bei anlassbezogener Anbringung 
von bakteriendichten Duschköpfen (z. B. 
bei Pseudomonas aeruginosa-Belas-
tung des Trinkwassers) zum seitlichen 
Austritt stark kontaminierten Wassers 
kommen kann.

Für bauseitige Abtrennungen des 
Duschbereiches vom restlichen Bad 
sind Glas- oder Kunststoffabtrennungen 
mit leicht zu reinigenden Oberflächen 
geeignet. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass eine ausreichende Fläche 
für die Bewegungsfreiheit des Personals 

Sofern das Waschbecken in einem Sani-
tärbereich auch als hygienischer Hand-
waschplatz für Beschäftigte vorgesehen 
wird, ist die Installation von Spender-
systemen für Händedesinfektionsmittel, 
Waschlotion und Einmalhandtüchern 
an Waschbecken durch die TRBA250 
[11] geregelt. Weitere Anforderungen 
ergeben sich durch die Empfehlung 
der KRINKO zur Händehygiene [8]. Bei 
Neu- und Umbauten sollten die Verant-
wortlichen für die Krankenhaushygiene 
und den Arbeitsschutz dieses Thema 
gemeinsam bearbeiten.

  Umgebung des Waschplatzes
Eine ausreichend große Anzahl an 
Haken für Waschlappen und Handtü-
cher ist vorzusehen. Bei Doppelzim-
mern ist der Abstand zwischen Hand-
tüchern und Waschlappen der verschie-
denen Patienten so zu wählen, dass sie 
sich gegenseitig nicht berühren können, 
bzw. es sind desinfizierbare Trennvor-
richtungen zwischen den Handtüchern 
und Waschlappen anzubringen. 

Die Haken sind solide und bruchsi-
cher auszuführen und sicher zu befes-
tigen. 

Waschlappen und Handtücher 
dürfen nicht im Spritzbereich der 
WC-Becken und mit Kontakt zu Abfall-
behältern aufgehängt werden. Hand-
tuchtrockner/Heizkörper sind in Mehr-
bettzimmern als Aufhänge-Vorrich-
tungen aus hygienischen Gründen nicht 
geeignet. 

Es können für die desinfizierende 
Reinigung geeignete Wandschränke 
oder Regale für die Badutensilien einge-
baut werden. Eine beispielhafte Lösung 
ist die Kombination von Wandregal und 
-schrank mit Handtuchhaltern (Abb. 2).  

  Duschen
Der Ablauf der Dusche und der Fußboden 
im Bereich der Dusche bzw. die Dusch-
wanne müssen so gestaltet sein, dass es 
nicht zu einem Rücklauf von Abwasser 
kommen kann. Die Bodenabläufe sollten 
wandnah und nicht im Steh- oder Sitz- 
bereich der Patienten positioniert 
werden. Sie müssen leicht zu reinigen 
und ggf. zu desinfizieren sein. Ferner 
darf sich das Duschwasser nicht im 
gesamten Bad ausbreiten. Der Boden 
der Dusche sollte möglichst nicht klein-
flächig gefliest sein, da die vermehrten 
Fugen in diesem Bereich eine desinfizie-
rende Reinigung erschweren können. 
Fugenarme Böden, beispielsweise aus 
Emaille oder homogenem, reinigungs-

voiren bei berührungslosen Wasserar-
maturen. Diese bedürfen daher immer 
der Bewertung durch den Krankenhaus-
hygieniker.

Das Waschbecken sollte grund-
sätzlich nicht als Ablagefläche genutzt 
werden können, um dort persönliche 
Utensilien wie Zahnbürsten, Rasierap-
parate etc. abzulegen. Diese müssen 
geschlossen oder weit entfernt vom 
Waschbecken gelagert werden. 

Insbesondere, wenn bei immun-
insuffizienten Patienten Wasserhahn-
filter installiert werden (onkologische 
Stationen, Neonatologie oder Verbren-
nungsstation) bzw. wenn diese bei Über-
schreitung des technischen Maßnah-
menwertes nach entsprechender Risi-
koanalyse auf anderen Stationen 
nachgerüstet werden, muss ein ausrei-
chender Abstand (≥ 20 cm) vom Wasser-
hahnauslass zur Waschbeckenober-
fläche vorhanden sein [9]. Die KRINKO 
empfiehlt, den Wasserablauf in den 
Waschbeckenrand zu integrieren und 
damit das Zurückspritzen von kontami-
nierten Tröpfchen deutlich zu verrin-
gern [3]. Bei Neubauten und Grundsa-
nierung empfehlen wir für alle Wasch-
becken, einen ausreichenden Abstand 
vom Hahnauslass zur Beckenoberfläche 
und zum Beckenrand einzuplanen [9].

Die Hände müssen frei gewaschen 
werden können ohne eingeschränkt zu 
sein, z. B. aufgrund der Nähe der Wasser- 
armatur zum Waschbeckenrand oder zu 
großer Nähe zum Waschbeckenauslauf. 

Als Strahlregler sind ausschließ-
lich Lamellenstrahlregler vorzusehen, 
da Siebstrahlregler erfahrungsgemäß 
die Ablagerung von organischem Mate-
rial und eine Biofilmbildung fördern. 
Strahlregler müssen in Absprache mit 
der Krankenhaushygiene regelmäßig 
gewechselt werden. Das Strahlregler-
gehäuse sollte deshalb leicht an- und 
abschraubbar und nicht in das Hahn- 
innere versenkt sein. Oberhalb des 
Waschbeckens sind geeignete und 
ausreichend dimensionierte Flächen für 
die Ablage von Zahn- und Hautpflege- 
utensilien sowie Kosmetika anzu-
bringen. 

Das Anbringen von selbstdesinfizie-
renden Siphons kann Erregerübertra-
gungen aus Waschbeckensiphons unter-
binden [3]. Siphoneinsätze mit innerer 
Umlenkung des ausfließenden Wassers 
bieten ähnliche Vorteile, können aber 
von oben kontaminiert werden. Sie 
müssen somit regelmäßig gewechselt 
werden [10]. 

Abb. 2: Beispiel für einen Badezim-
merschrank für ein Zweibett-Patien-
tenzimmer aus dem Universitätskli-
nikum Schleswig-Holstein. 
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bei Tätigkeiten der Mobilisierungshilfe 
besteht. Duschvorhänge sind für den 
Krankenhausbereich ungeeignet. 

Im Duschbereich sind Ablagen für 
Waschutensilien an der Wand anzu-
bringen, die solide ausgeführt und 
mit einer Ablauföffnung für Feuchtig-
keit versehen sein müssen. Sofern sie 
komplex ausgeführt sind, sollten sie 
für eine Reinigung abnehmbar sein. 
Pumpspender für Waschlotion sind im 
Krankenhaus zu vermeiden. Haltegriffe 
in der Duschzelle sind ebenfalls solide 
und abbruchsicher auszuführen und 
dürfen keine Nischen aufweisen, an 
denen sich Wasser sammeln kann.

Anstelle von wandmontierten Klapp-
sitzen empfehlen wir für hilfsbedürftige 
und bewegungseingeschränkte Pati-
enten stabile Duschhocker oder Dusch-
stühle zu verwenden.

  Heizen, Be- und Entlüftung
Sanitärräume müssen ggf. ganzjährig 
ausreichend beheizbar sein. Die Erwär-
mung kann durch Heizkörper, eine 
Fußbodenheizung, Wandheizflächen, 
eine raumlufttechnische Anlage oder 
durch eine Infrarotquelle (z. B. hinter 
einem Spiegel) erfolgen. Die Heizkörper 
sollten nicht im Spritzbereich von Sani-
tärobjekten oder der Dusche angebracht 
werden und müssen leicht zu reinigen 
und zu desinfizieren sein.

Die Sanitärbereiche müssen über 
Fenster oder durch raumlufttechnische 
Anlagen (RLT-Anlagen) so belüftet sein, 
dass zeitnah
 Gerüche und Duschaerosole abge-

führt werden, sowie
 feuchte Flächen und Badtextilien 

trocknen.

Bei der Be- und Entlüftung sind bei der 
Planung folgende Punkte zu berücksich-
tigen:

Fenster
 Größe der Fenster: eine ausrei-

chende Belüftung sollte auch in 
Kippstellung möglich sein,

 Fenster sollten sich nicht im Spritz-
bereich einer Dusche befinden,

 über die Verglasung ist für Sicht-
schutz zu sorgen.

RLT-Anlagen [12]
 5–7-facher Luftwechsel pro Stunde,
 Sanitärbereich im Unterdruck zum 

Patientenzimmer,
 Überströmöffnungen bei Zuluftfüh-

rung über das Patientenzimmer.
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